
1. Der Jugendhilfeausschuss beauftragt die Verwaltung den Bedarf der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit in Meckenheim ab dem 01.01.2017 zu ermitteln 
und eine Beschlussvorlage für die Umsetzung für die Sitzung am 08.12.2015 
zu erarbeiten.  

2. Die Bedarfsplanung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit wird von einem 
„Beirat OKJA“ begleitet. Dieser setzt sich zusammen aus jeweils einem 
Mitglieder/Vertreter  
 einer jeden Ratsfraktion,  
 der im JHA vertretenen stimmberechtigten Freien Träger, 
 der AG Jugendring und  
 des Jugendrates. 

3. Als Vertreter der stimmberechtigten Freien Träger für den „Beirat OKJA“ wird 
Frau/Herr ……………..….. benannt bzw. gewählt. 

4. Der Jugendhilfeausschuss beauftragt die Verwaltung mit der RheinFlanke 
gGmbH Verhandlungen über eine Verlängerung des Vertragsverhältnisses bis 
zum 31.12.2016 aufzunehmen.  

5. Der Kinder- und Jugendförderplan soll ab dem 01.01.2017 für die restliche 
Legislaturperiode erstellt werden. 


